
Kriterien für die Vergabe der Grünen Hausnummer:
„Energieeffizient Sanieren“.

 Reduktion der jährlichen Energiekosten                                           
( Strom- und Wärmeenergie ) von der Ausgangsbasis 100%, vor 
den  Sanierungsmaßnahmen, auf 50% der Ausgangsbasis, 
nach der durchgeführten EnergieSparSanierung.

 Nachweis: Energiebedarfsausweis oder Stromabrechnung  der 
Energieversorger, Verbrauchsdaten der Heizungsanlage, KfW 
Bestätigung (Energieeffizient Bauen). 

 Bewerben können sich alle Hausbesitzer die entsprechende 
Sanierungsmaßnahmen, ab dem 01.01.2010 an Ihrem 
Gebäude durchgeführt haben.
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